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Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung) 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie den neuen Förderantrag für das Jahr 2012. Bitte überprüfen Sie die eingetragenen Daten auf ihre Richtigkeit.

Für jede Gruppe steht ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Dieser ist auf dem Antrag namentlich mit Telefonnummer angegeben. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen ausschließlich an den für Sie angegebenen Mitarbeiter der GKV-Selbsthilfeförderung Hessen.

Auch im Jahr 2012 können Sie nur einen Antrag auf Pauschalförderung an die GKV-Selbsthilfeförderung Hessen stellen. Weitere Anträge bei Einzelkassen sind nicht erforderlich und führen auch nicht zu einer zusätzlichen Förderung.

Bitte beachten Sie:

Seit 2011 sind Sie verpflichtet, den in der Anlage 3 enthaltenen Verwendungsnachweis auszufüllen, wenn Sie im vergangenen Jahr eine Pauschalförderung erhalten haben. Andernfalls ist eine Förderung in 2012 nicht möglich.

Wir weisen darauf hin, dass die Antragsfrist am 31.03.2012 (Ausschlussfrist) endet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage 4 des Antrages.  

Mit freundlichen Grüßen

GKV-Selbsthilfeförderung Hessen
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Anlagen

Zurück an:
GKV-Selbsthilfeförderung Hessen

Postfach 15 33

61285 Bad Homburg

	Antrag auf kassenartenübergreifende 
Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung) 
in Hessen 2012 

für örtliche / regionale Selbsthilfegruppen

nach § 20c SGB V




Ende der Antragsfrist: 31.03.2012

	Zu den Antragsunterlagen gehören:

Anlage 1: Antragsformular

Anlage 2: Aufstellung des Förderbedarfs

Anlage 3: Verwendungsnachweis 2011

Anlage 4: Erläuterungen (zum Verbleib)
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Die Ersatzkassen





	                                                                                                 (Anlage 1)

Antragsvordruck für die örtlichen/regionalen Selbsthilfegruppen (SHG) zur Beantragung pauschaler Fördermittel gemäß § 20c SGB V 

für das Förderjahr 2012 bei der GKV-Selbsthilfeförderung Hessen



	(1)
	Angaben zum Antragsteller:

	
	Nummer der Selbsthilfegruppe: 
	     
     
	(wird von der 

GKV-Selbsthilfeförderung-Hessen vergeben)

	
	Ansprechpartner der GKV: 
	Tel: 
	

	

	

	
	Name der Selbsthilfegruppe:

	
	        

	

	
	Anschrift:

	
	     

	

	
	     

	

	
	Telefon:
	0       -      
	
	Fax:
	0       -           

	
	
	
	
	

	
	Email:
	     @     
	
	Internet:
	     

	

	
	AnsprechpartnerIn/Gruppenleitung (mit Anschrift und Telefonnummer, wenn abweichend zu o.a. Angaben):

	
	      

	

	

	
	     

	

	
	     

	

	(2)
	Angaben zur Selbsthilfegruppe (SHG):

	
	Mit welchem Krankheitsbild befasst sich die SHG?

	
	     

	

	
	Seit wann besteht die SHG?
	     

	

	
	Wie viele Mitglieder nehmen regelmäßig an den Gruppengesprächen teil?
	    

	

	
	Wie häufig finden Gruppentreffen statt?

(ohne Funktionstraining oder andere Gymnastik-/Therapiekurse)
	    
pro      

	
	
	

	
	Muss eine Raummiete bezahlt werden (betrifft nur Miete Gesprächstreffen)?

	
	 FORMCHECKBOX 
 Ja, in Höhe von  
	     
	EUR jährlich

	
	 FORMCHECKBOX 
 Nein 

	

	
	Ist die SHG Mitglied in einem Landes-, bzw. Bundesverband?  
	 FORMCHECKBOX 
 Nein         FORMCHECKBOX 
 Ja

	
	· Wenn ja, in welchem?
	     


	

	

	

	

	
	Ist die Gruppe offen für neue Mitglieder?   FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nein

	
	Wird die Gruppe durch Betroffene selbst geleitet?

	
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	
	Wenn nein, durch wen sonst? (z. B. durch Apotheker, Therapeuten)
	     

	
	

	(3)
	Angaben zur beantragten pauschalen Förderung:

	
	Unsere Gruppe verfügte im Jahr 2011 über Einnahmen in Höhe von
	     
	EUR

	
	Dieser Betrag setzte sich wie folgt zusammen:
	     
	EUR

	
	
	Mitgliedsbeiträge
	     
	EUR

	
	
	Zuschüsse von Sozialversicherungen (z. B. GKV-Förderung)
	     
	EUR

	
	
	Restmittel GKV-Förderung aus Vorjahren
	     
	EUR

	
	
	Zuschüsse nach § 45 d SGB XI (Pflege und Selbsthilfe)
	     
	EUR

	
	
	Sonstige öffentliche Zuwendungen
	     
	EUR

	
	
	Spenden
	     
	EUR

	
	
	Zuschüsse der Wirtschaft (z. B. Pharmaindustrie)
	     
	EUR

	
	
	Sonstiges
	     
	EUR

	
	
	
	
	

	
	
	Es wird hiermit eine pauschale Förderung beantragt in Höhe von:
	     
	EUR

	
	
	
	
	

	
	Ab einer Antragssumme von 400,-€, ist es notwendig, die Aufstellung des Förderbedarfs 

(Anlage 2) ebenfalls auszufüllen!

	

	
	

	(4)
	Bankverbindung:

	
	a) Selbsthilfegruppen, die keinem Verband (Bundes- oder Landesverband) angehören:

	
	

	
	Bitte benennen Sie grundsätzlich ein von einem Gruppenmitglied für die Gruppe eingerichtetes Treuhandkonto oder ein Konto, das für die Gruppe als Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingerichtet wurde. 

Ausnahmeregelung:

	
	Wenn keine Möglichkeit besteht, ein eigenständiges Konto bei einer Bank zu erhalten, kann auch ein Unterkonto eines Girokontos, ein Sparkonto oder ein von einem Treuhänder eingerichtetes Konto akzeptiert werden. In diesem Fall muss der Antrag von zwei Mitgliedern der Selbsthilfegruppe unterzeichnet werden. 

	
	
	

	
	Kontoinhaber:
	     

	
	Kreditinstitut:
	     

	
	Bankleitzahl:
	     

	
	Kontonummer:
	     

	
	

	
	

	
	b) Selbsthilfegruppen, die eine unselbständige Untergliederung eines rechtsfähigen Bundes- oder Landesverbandes sind:

	
	

	
	Bitte benennen Sie ein (Unter-) Konto des Gesamtverbandes*:

	
	
	

	
	Kontoinhaber:
	     

	
	Kreditinstitut:
	     

	
	Bankleitzahl:
	     

	
	Kontonummer:
	     

	

	
	*) Dieses Konto wurde für die jeweilige Selbsthilfegruppe angelegt. Die Gruppe kann über die volle Förderhöhe verfügen. 

	

	Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt die Selbsthilfegruppe, dass sie parteipolitisch und weltanschaulich neutral ist und keine kommerziellen Interessen verfolgt. Die Interessenwahrnehmung und 

-vertretung erfolgt durch Betroffene. Die Selbsthilfegruppe ist zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Krankenkassen/ -verbänden bereit. Sie gewährleistet die ordnungsgemäße und zweckgebundene Verwendung der bewilligten Mittel.

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass die Daten von den Krankenkassen bzw. ihren Verbänden gespeichert und zum Zwecke der zur Verfügungstellung von Mitteln nach § 20c SGB V verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich/Wir sind/bin darüber informiert worden, dass die Angaben freiwillig sind und mir/uns bei Verweigerung der Einwilligung keine Rechtsnachteile drohen. 
Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht. Die Höhe der Förderung ist abhängig von der im Förderjahr vorhandenen Gesamtfördersumme, der Anzahl sowie dem Förderbedarf aller Antragssteller.

Wir verpflichten uns, die Zuschüsse ordnungsgemäß und zweckgebunden - gemäß § 20c SGB V - zu verwenden.

	     ,      
	
	

	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift (und ggf. Stempel)

	
	
	

	     ,      
	
	

	Ort, Datum
	
	Zweite Unterschrift bei Ausnahmeregelung (siehe Punkt 4a)

	
	
	


Aufstellung des Förderbedarfs zum Antrag auf kassenartenübergreifende Förderung örtlicher Selbsthilfegruppen gemäß § 20c SGB V für das Jahr 2012

Abs.:

	     

	     

	     

	           


Aufschlüsselung der beantragten Förderung

	1.
	Regelmäßige Gruppentreffen
	
	

	
	Miete für die Gesprächstreffen
	     
	Euro

	
	
	
	

	2.
	Verwaltungskosten
	
	

	
	Büromaterial
	     
	Euro

	
	Porto
	     
	Euro

	
	Telefon/Fax/Internet
	     
	Euro

	
	Fachliteratur
	     
	Euro

	
	
	
	

	3.
	Sonstiges (bitte einzeln aufführen)
	
	

	
	
	     
	Euro

	
	
	     
	Euro

	
	
	     
	Euro

	4.
	Gesamt
	     
	Euro

	
	
	
	

	Bemerkung:
	     

	     

	     

	

	     ,      
	
	


Datum, Ort

                       Unterschrift des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin
(Anlage 3)

Verwendungsnachweis gemäß §20c SGB V

für das Förderjahr 2011

	Empfänger der Fördermittel (Name der Selbsthilfegruppe):

	     

	

	AnsprechpartnerIn bei Rückfragen:
	     

	

	Telefon:
	0      -      

	

	Bewilligungsschreiben vom:
	     

	

	Betrag:
	        Euro

	

	Verwendungszweck:
	     

	

	     

	

	     

	

	     

	Die Fördermittel wurden ausschließlich für gesundheitsbezogene Selbsthilfeausgaben der Selbsthilfegruppe entsprechend dem Leitfaden zur Selbsthilfeförderung des GKV-Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20c SGB V vom 10. März 2000 in der Fassung vom 06. Oktober 2009 verwendet.

Die GKV-Gemeinschaftsförderung Hessen behält sich Stichprobenprüfungen über die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel vor. Die Originalbelege der Selbsthilfegruppen sind 5 Jahre aufzubewahren.



	     ,      
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift


	Zurück an:

	  GKV-Selbsthilfeförderung Hessen

  Postfach 15 33

  61285 Bad Homburg

(
	(
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(Anlage 4)





Grundlage der Kriterien ist der Leitfaden zur Selbsthilfeförderung


des GKV-Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe gemäß


§ 20c SGB V vom 10. März 2000 in der Fassung


vom 6. Oktober 2009








Voraussetzungen für die Förderung von Selbsthilfegruppen:�


Ziel der Gruppe ist die Prävention und/oder Rehabilitation von Personen �bei chronischen Erkrankungen 


Eine verlässliche und kontinuierliche Gruppenarbeit und Erreichbarkeit


Gruppengröße von mindestens 6 Personen


Offenheit für neue Mitglieder


Keine professionelle Leitung, d.h. ausschließlich Interessenwahrnehmung �und -vertretung durch Betroffene


Regelmäßige Treffen 


Neutrale Ausrichtung (z.B. keine Verfolgung kommerzieller Interessen)


Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Gesetzlichen Krankenkassen in Hessen


Gymnastik-, Sport- und/oder Bewegungs- und angeleitete Gruppen o.ä. können nicht gefördert werden


Sitz/Treffpunkt der Gruppe in Hessen


Kontoregelung: Die Fachkonferenz „Leitfaden Selbsthilfeförderung“ hat folgende Grundsätze der Kontoregelung beschlossen:


Selbsthilfegruppen, die unselbständige Untergliederungen von rechtsfähigen Bundes-, Landes- oder Regionalverbänden sind, benennen ein (Unter-) Konto des Gesamtvereins, dessen Gliederung sie sind, das für die jeweilige Untergliederung angelegt wurde und über das sie in voller Höhe verfügen können.


Nicht verbandlich organisierte Gruppen benennen grundsätzlich ein von einem Gruppenmitglied für die Gruppe eingerichtetes Treuhandkonto oder ein Konto, das für die Gruppe als Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingerichtet wurde. 


Ausnahmeregelung: Wenn rechtlich selbstständige, nicht verbandlich organisierte Selbsthilfegruppen kein eigenständiges Konto bei einer Bank erhalten, können Krankenkassen alternativ ein Unterkonto eines Girokontos, ein Sparkonto oder ein von einem Treuhänder eingerichtetes Konto akzeptieren. Dabei gilt, dass


Ein Verfügungsberechtigter für das Konto benannt wird, der verpflichtet ist sicherzustellen, dass die Fördermittel nur für die Zwecke der Gruppe verwendet werden und


Der Antrag auf Fördermittel von zwei Mitgliedern der Selbsthilfegruppe unterzeichnet wird, und


Die Selbsthilfegruppe in voller Höhe über die Fördermittel verfügen kann.


�


Voraussetzungen für die Antragsbearbeitung:�


Für eine zeitnahe Bearbeitung Anträge bitte nur vollständig ausgefüllt und unterschrieben einreichen.


Jede Gruppe benennt einen eigenen Ansprechpartner.











�











Der GKV-Selbsthilfeförderung Hessen gehören an:


AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen	Knappschaft, Regionaldirektion Frankfurt am Main �BKK Landesverband Hessen			LKK Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland	


IKK classic			vdek – Verband der Ersatzkassen e.V., Landesvertretung Hessen














Falls sich nach Antragstellung die Bankverbindung ändert, so muss dies bitte umgehend der GKV-Selbsthilfeförderung Hessen mitgeteilt werden. Nur so ist eine korrekte Überweisung des Förderbetrages möglich.


Jede Gruppe, die gefördert werden möchte, stellt einen eigenen Antrag (Sammelanträge sind nicht statthaft. Sollte eine Einrichtung dennoch für mehr als eine Gruppe einen Antrag stellen, wird dieser Antrag wie ein Gruppenantrag behandelt).


Selbsthilfegruppen, die erstmals einen Antrag auf Pauschalförderung stellen, müssen eine Anerkennung der jeweils zuständigen Selbsthilfekontaktstelle über ihre Gründung und Existenz vorlegen.


Therapiegruppen (z.B. Gruppen, die Funktionstraining durchführen) müssen die Anzahl der Gruppengespräche nachweisen.








Welche Aufwendungen werden gefördert?�


Die Förderung erfolgt nach Prüfung der Fördervoraussetzung durch Bewilligung eines pauschalen Förderbetrages. Diese Pauschalförderung ist als Basisförderung zu verstehen und soll eine finanzielle Unterstützung der originären und vielfältigen Selbsthilfearbeit und regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen darstellen. Darunter fallen insbesondere:





Raumkosten, Miete für die Gesprächsgruppentreffen!


laufende Sachkosten und Geschäftsbedarf


Pflege des Internetauftritts/Homepage


regelmäßig erscheinende Verbandsmedien (z.B. Mitgliederzeitschrift)


Schulungen oder Fortbildungen, die auf die Befähigung zur Organisations- und Verbandsarbeiten sowie administrativen Tätigkeiten abzielen (z.B. Vermittlung von Methoden für die Gruppenarbeit) 


�
�
Was ist nicht förderfähig?�


Eine Förderung kommt nicht in Betracht für:





Kurse der allgemeinen Gesundheitsförderung oder Prävention


Aktivitäten oder Maßnahmen, die zu den Leistungen der gesetzlichen Kranken-versicherungen (GKV) nach anderen Rechtsgrundlagen gehören*


Aktivitäten, die nicht auf gesundheitsbezogene Aktivitäten im Sinne des 20c SGB V abzielen (z.B. soziale Belange und Aktivitäten die auf bestimmte Personenkreise bezogen sind wie z.B. Alleinerziehende oder Senioren)


Angebote, die von Institutionen gegründet und professionell geleitet oder regelmäßig begleitet werden (z.B. Suchtselbsthilfegruppen in Suchtberatungsstellen oder Selbsthilfegruppen psychisch kranker Menschen, die von den psychosozialen Diensten des Gesundheitsamtes geleitet werden)


Bewirtung und Präsente für Gruppenmitglieder


Freizeitaktivitäten ( wie z.B. Weihnachtsfeiern, Ausflüge, Kino-, Konzert- und Theaterbesuche)








*Dies sind z.B. Patientenschulungsmaßnahmen, Funktionstraining und Rehabilitationssport, Nachsorgemaßnahmen, Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung, Soziotherapie, Psychotherapie, Verhaltens-, Gesprächstherapie, Ergotherapie�
�
�




















Gesetzliche Krankenversicherung Selbsthilfeförderung Hessen





Postfach 15 33


61285 Bad Homburg





Ansprechpartner:








Telefon:


Telefax: 0800 020 122 2





E-Mail: 


� HYPERLINK "mailto:info@gkv-selbsthilfefoerderung-he.de " ��info@gkv-selbsthilfefoerderung-he.de �





www.gkv-selbsthilfefoerderung-he.de





im Dezember 2011








Der GKV-Selbsthilfeförderung Hessen gehören an:

AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Knappschaft, Regionaldirektion Frankfurt am Main 
BKK Landesverband Hessen


LKK Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland


IKK classic


vdek – Verband der Ersatzkassen e.V., Landesvertretung Hessen
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